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Änderungsantrag zu PRO-3

Von Zeile 482 bis 487:
sondern auch für Tiere und Umwelt. Wir wollen dabei unterstützen, die Haltungsbedingungen

für Nutztiere weiter zu verbessern. Das bedeutet auchinsbesondere, die 

ZüchtungAnbindehaltung bis 2030 zu überwinden. Weiterhin werden wir stärker auf die

Züchtung in Richtung Tiergesundheit und Zweinutzungsrassen, die nicht einseitig auf ein

Leistungsmerkmal ausgerichtet sind, zu setzen und dassetzen. Das Wohlbefinden der Tiere auch

bei Transport und Schlachtung zu gewährleistensind zugewährleisten. Wir werden das

unabhängige Amt der Landesbeauftragten für Tierschutz fortführen.

Begründung

Noch immer ist Baden-Württemberg eines der Bundesländer mit dem höchsten Anteil an

Anbindehaltung. Das kann so nicht bleiben. Die Anbindehaltung ist leider sowohl bei Milchkühen als

auch bei Rindern jeden Alters und Geschlechts verbreitet. Dabei wissen wir alle, dass Rinder von

Natur aus Weidetiere und vor allem Zugtiere sind, die sich stetig in Bewegung befinden. Es

entspricht keinesfalls der Natur eines Rinds, sich an Ort und Stelle zu platzieren und nicht

fortzubewegen. Wenn wir Tierschutz ernst nehmen, muss die Anbindehaltung endlich überwunden

werden. Anbindeställe sind in der Regel alte Wirtschaftsgebäude, die mit kleinrahmigen Tieren

gearbeitet haben. Durch die Weiterentwicklung der Rinderrassen, sind die Tiere großrahmiger

geworden. Dadurch sind die Anbindeställe für die Tiergrößen nicht mehr angepasst und die Tiere

stehen mit den Hinterklauen auf Kotgittern. Weiterhin entstehen durch Ketten und Halsbänder

Abschürfungen an den Hälsen. Durch den Mangel an Bewegung wird zum einen der natürliche

Klauenabrieb verhindert, was zu die Klauengesundheit beeinträchtig, und zum anderen entstehen

schmerzhafte Gelenködeme.
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